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Allgemeine Vertragsbedingungen von KPMG

. Vorbemerkung

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen finden im Falle ihrer wirk-
samen Einbeziehung Anwendung auf Vertrage, die jeweils mit der
KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, einem Tochterunterneh-
men der KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft oder der KPMG
Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (nachfolgend ,,KPMG“) ge-
schlossen werden.

KPMG unterliegt, sofern es sich um eine Berufstragergesellschaft
(Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Rechtsanwaltsgesellschaft) handelt,
besonderen gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Unabhangigkeit
und Verschwiegenheit. Zudem ist KPMG durch vertragliche Vereinba-
rungen vielfach zur Vertraulichkeit verpflichtet. Der Vertragspartner
erbringt seine Leistungen vor diesem Hintergrund und in dem Be-
wusstsein, dass Integritdt und die Sicherheit von Informationen fiir
KPMG einen sehr hohen Stellenwert haben, mit besonderer Sorgfalt
und unter Beachtung der Interessen von KPMG.

1. Abwehrklausel

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Vertragspartners und/oder
einzelne solcher Klauseln finden keine Anwendung. Dies gilt auch
dann, wenn Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Vertragspart-
ners nicht ausdricklich widersprochen wird.

lll. Rechnungsstellung, Filligkeit

1. Unvollstandige, falsch adressierte bzw. unrichtige, insbesondere
nicht mit der richtigen Umsatzsteuer ausgewiesene oder nicht den
umsatzsteuerrechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungen
sind nicht vertragsgemaR. Sie kdnnen nicht bearbeitet werden.

2. Vergutungen/Entgelte werden 30 Kalendertage nach Zugang
einer den Anforderungen des Vertrages und den im Zeitpunkt der
Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen und steuerrechtlichen
Voraussetzungen entsprechenden priffahigen Rechnung fallig. Er-
folgt eine Abnahme durch KPMG, ist vor Rechnungsstellung eine
erfolgreiche Abnahme der Leistung erforderlich.

3. Auf der Rechnung ist —
Bestellnummer anzugeben.

4. Zahlt KPMG innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der Rechnung,
gewahrt der Vertragspartner ein Skonto in Hohe von 2 %.

soweit bekannt — die KPMG-

IV. Vertragsstrafe bei Verzogerungen

Halt der Vertragspartner vereinbarte Termine (z.B. Fixtermin) nicht
ein, ist er verpflichtet, fur jeden angefangenen Arbeitstag der Verz6-
gerung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,2 % der Nettogesamtvergu-
tung, hochstens jedoch insgesamt 5 % der vereinbarten Netto-
gesamtvergltung, zu zahlen, ohne dass es des Nachweises eines
Schadens bedarf. Dies gilt nicht, wenn der Vertragspartner die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Bei vorsatzlichem Handeln ist
die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ausgeschlossen.
Weitere Aufwendungs- und Schadensersatzanspriche von KPMG
bleiben hiervon unberiihrt. Auf Schadensersatzanspriiche, die durch
denselben Verstol? ausgelost wurden, wird die Vertragsstrafe ange-
rechnet.

V. Einsatz von Dritten

1. Der Vertragspartner hat die vertraglichen Leistungen selbst bzw.
mit eigenen Mitarbeitern zu erbringen. Beabsichtigt der Vertrags-
partner, aus diesem Vertrag geschuldete Leistungen durch Dritte,
insbesondere durch Subunternehmer oder durch mit ihm im Konzern
verbundene Unternehmen, vornehmen zu lassen, muss KPMG dem
Einsatz solcher Dritter vorab in Textform zustimmen. Die Zustimmung
kann KPMG jederzeit in Textform widerrufen. Der Vertragspartner
steht dafiir ein, dass von ihm beauftragte Dritte alle Bestimmungen
des vorliegenden Vertrages einhalten. Der Vertragspartner ist insbe-
sondere verpflichtet, diesen Dritten in Textform zur Verschwiegenheit
zu verpflichten.

2. Mitarbeiter des Vertragspartners sowie dessen Erfiillungsgehil-
fen und deren Mitarbeiter mussen sich bei der Durchfiihrung von
Leistungen nach diesem Vertrag gegeniber KPMG und ihrer Mitar-
beiter als vom Vertragspartner Beauftragte jederzeit legitimieren
kénnen (z.B. Firmenlichtbildausweis).
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VI. Rechteeinraumung

1. Der Vertragspartner raumt KPMG an samtlichen unter diesen
Vertrag fallenden Leistungsergebnissen, insbesondere an Werken,
Daten, Texten, Informationen, Fotos, Videos, Filmen, Layouts, Ent-
wiirfen, Mustern, Ubersetzungen und — sofern Software betroffen ist —
an dem Quell- und Objektcode sowie Teilen hiervon sowie deren
Vorstufen und Zwischenergebnissen (im Folgenden ,Arbeitsergebnis-
se“) das ausschlieBliche, zeitlich, raumlich und inhaltlich unbe-
schrankte sowie unwiderrufliche Recht zur Nutzung und Verwertung
ein. Die eingerdumten Nutzungsrechte umfassen die Veréffentlichung
sowie samtliche korperliche Verwertungen und unkérperliche Zugang-
lichmachung. Dies umfasst insbesondere die Vervielfaltigung, Ver-
breitung, Ausstellung, Vortrag, Auffihrung, Vorfihrung, Sendung,
Wiedergabe durch Bild- und Tontréager, Wiedergabe von Funksen-
dungen und offentliche Zuganglichmachung. Die Rechteeinrdumung
erfolgt mit dem Entstehen des jeweiligen Rechts. Die Nutzungs-
rechtseinrdumung gilt fir samtliche bekannte und unbekannte (auch
klinftige neue) Nutzungsarten, insbesondere fiir

1.1. dauerhafte oder vorlibergehende Vervielfaltigungen mit jedem
Mittel und in jeder Form (z.B. elektronisch oder gedruckt; soweit das
Laden, Anzeigen, Ablaufen, Ubertragen oder Speichern von Pro-
grammen eine Vervielfaltigung erfordert — z.B. auf CD-ROM, DVD,
Blue Ray, Laden in den Arbeitsspeicher — sind diese Vorgange er-
fasst) und auf beliebige Trager (auch zentrale Systeme, z.B. Cloud
Server) flr eine unbegrenzte Zahl von Nutzern (auch parallel) und fir
jede Art der Hardware;

1.2. Verbreitungen im Original oder in Vervielfaltigungsstiicken,
einschliellich der Vermietung fir alle Ausgaben und Auflagen, ohne
Stlickzahlenbegrenzung ganz oder teilweise;

1.3. offentliche Wiedergaben, einschlieRlich ihrer offentlichen Zu-
ganglichmachung, insbesondere zum Zwecke der Werbung, des
Marketings und der Einspeisung und Bereithaltung zum Abruf und
Download im Internet, Intranet, mittels Online-Diensten, Apps und
On-Demand-Diensten, Versendung per E-Mail, E-Mail-Newslettern
und sonstige Nutzung auf Computern und mobilen Endgeréten,
Cloud-Diensten sowie

1.4. die Verwendung in Archiven, auch in Form von Datenbanken.

Die kostenfreie Nutzung zu Testzwecken ist auch vor einer Abnahme
gestattet.

2. Fur den Fall, dass bei der Leistungserbringung Gesamthand-
rechte entstehen, erhalt KPMG bereits mit deren Entstehung das
entsprechende Eigentumsrecht sowie das Recht, Uber die jeweiligen
Gesamthandrechte allein zu verfiigen, ohne dass es der Zustimmung
der jeweiligen Miturheber bedarf. Der Vertragspartner versichert, dass
seine Erfullungsgehilfen mit der vorstehenden Regelung einverstan-
den sind und ihn diese zum Abschluss einer solchen Vereinbarung
ermachtigt haben.

3. KPMG ist berechtigt, Arbeitsergebnisse — unter Wahrung ihrer
jeweiligen Eigenart — selbst oder durch Dritte zu bearbeiten, zu tber-
setzen, zu andern, weiterzuentwickeln und anderswie umzugestalten
etc. (im Folgenden ,Bearbeitungen®). KPMG ist berechtigt, sdmtliche
Bearbeitungen selbst oder durch Dritte gemaR diesem Paragraphen
zu nutzen und zu verwerten.

Bearbeitungen umfassen auch Handlungen nach § 69c Nr. 2 UrhG,
zum Beispiel durch Ubersetzung in andere Programmiersprachen,
Einrichtung fur andere Softwareumgebungen, Erweiterung oder Re-
duktion, Fehlerbeseitigungen, Fortentwicklung einschlieRlich der
Funktionalitdt sowie Entwicklung anderer Computerprogramme aus
den Arbeitsergebnissen.

4. KPMG ist berechtigt, die vorstehend eingeraumten Rechte ganz
oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen und/oder diesen Nutzungs-
rechte einzurdumen.

5. Der Vertragspartner garantiert, dass die in den vorstehenden
Absatzen eingerdumten Rechte nicht durch Rechte Dritter, auch nicht
durch Erflillungsgehilfen des Vertragspartners oder durch Miturheber
beeintrachtigt sind und der Vertragspartner sich alle notwendigen
Rechte hat einrdumen lassen. Der Vertragspartner stellt auch sicher,
dass die gesetzlich erforderlichen Einwilligungen (insbesondere gem.
EU DS-GVO, UWG, KUG) aller Beteiligten vorliegen. Sofern nicht
anders vereinbart, wird der Vertragspartner KPMG die entsprechen-
den Rechte und Einwilligungen auf eigene Kosten verschaffen.

6. Erheben Dritte Anspriiche gegen KPMG aus ihrer tatsachlichen
oder angeblichen Rechtsposition mit Bezug auf die Leistung(en) des
Vertragspartners, wehrt der Vertragspartner unberechtigte Anspriiche
auf eigene Kosten ab und stellt KPMG von berechtigten Anspriichen
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frei, es sei denn, er hat diese weder zu vertreten noch verschuldens-
unabhéangig dafiir einzustehen. Gleiches gilt fur Anspriiche von Drit-
ten oder Erflillungsgehilfen nach § 32a Abs. 2 UrhG.

7. Alle im Rahmen des jeweiligen Vertrages/Projektes vom Ver-
tragspartner angefertigten Unterlagen, Daten und Datentrager gehen
in das Eigentum von KPMG Uber. Der Vertragspartner ist verpflichtet,
diese nach Projektende an KPMG zu ubergeben.

8. Der Vertragspartner ist verpflichtet, sich selbst jeglicher Nutzung,
Verwertung und Weitergabe der Arbeitsergebnisse oder Teilen davon
zu enthalten. Dies gilt nicht, wenn der Vertragspartner eine wissen-
schaftliche Einrichtung ist. In diesem Fall sind sich die Parteien dar-
Uber einig, dass durch den Vertrag die Freiheit der Wissenschaft,
Forschung und Lehre unangetastet bleibt und der Vertragspartner an
den Arbeitsergebnissen ein einfaches Nutzungsrecht erhalt, welches
erforderlich ist, um die Freiheit der Wissenschaft, Forschung und
Lehre sicher zu stellen.

9. KPMG ist berechtigt, selbst oder durch Dritte, im Rahmen der
regelmaBigen Datensicherung Sicherungskopien von Arbeitsergeb-
nissen einschliellich ihrer Dokumentation in unbeschrankter Zahl zu
erstellen.

10. Die vorstehenden Absatze und die darin geregelten Rechteein-
raumungen, Einwilligungen und Verpflichtungen gelten fort, wenn das
Vertragsverhaltnis — gleich aus welchem Grund — beendet wird.

VII. Vertraulichkeit und Datenschutz, Vertragsstrafe bei
Verletzung

1. Vertrauliche Informationen sind samtliche, nicht allgemein offen-
kundige Tatsachen, Umstande, Daten, Materialien, Unterlagen und
Geschéftsvorgdnge — insbesondere Geschafts- oder Betriebsgeheim-
nisse oder Mandantendaten gem. § 203 StGB —, von denen der
Vertragspartner im Zusammenhang mit oder anlasslich seiner Tatig-
keit fur KPMG Kenntnis erlangt und die im Zeitpunkt der Offenbarung
weder dem Vertragspartner bekannt noch allgemein rechtmaRig
verodffentlicht sind und die nicht zum allgemeinen Fachwissen oder
zum allgemeinen Stand der Technik gehdren (,,vertrauliche Informa-
tionen®).

2. Die nachstehenden Verpflichtungen zur Verschwiegenheit entfal-
len, soweit und sobald die vertraulichen Informationen nach dem
Zeitpunkt der Offenbarung

2.1. dem Vertragspartner von einem Dritten individuell offenbart
werden, ohne dass dieser Dritte dadurch eine Verschwiegenheits-
pflicht verletzt oder

2.2. von dem Vertragspartner selbstandig und unabhangig von den
vertraulichen Informationen erkannt oder entwickelt werden.

3. Der Vertragspartner verpflichtet sich, vorbehaltlich der nachfol-
genden Absatze, Uber alle vertraulichen Informationen, die ihm offen-
bart werden, absolutes Stillschweigen zu bewahren, sie vertraulich zu
behandeln, sie weder flr sich noch fiir einen Dritten zu verwenden,
sie weder an andere weiterzugeben noch anderen zuganglich zu
machen und die erforderlichen technischen und tatsachlichen Vorkeh-
rungen zu treffen, um eine Zuganglichmachung zu verhindern.

4. Der Vertragspartner verpflichtet sich,

4.1. vertrauliche Informationen ausschlieBlich zum Zwecke der Erfil-
lung seiner vertraglichen Verpflichtungen gegeniiber KPMG zu ver-
wenden;

4.2. vertrauliche Informationen seinen Arbeitnehmern nur zu offenba-
ren, soweit dies zur Vertragserfillung erforderlich ist; und

4.3. den Datenschutz zu wahren, d.h. personenbezogene Daten im
Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben — insbesondere der
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung/EU DS-
GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) — zu behandeln,
insbesondere risikoadaquate MaRRnahmen zur Sicherheit der Verar-
beitung gemaR Art. 32 EU DS-GVO zu treffen und dies auf Anforde-
rung von KPMG durch Vorlage geeigneter Dokumentation auch
nachzuweisen;

4.4. seine Arbeitnehmer und sonstigen Erflllungsgehilfen dahinge-
hend aufzuklaren und zu verpflichten, dass sie

= grundsatzlich zeitlich unbefristet, also insbesondere auch lber
das Ende der Leistungserbringung hinaus, Verschwiegenheit —
auch hinsichtlich samtlicher personenbezogener Daten — gegen-
Uber jedermann zu wahren haben,

= - soweit sie im Rahmen ihrer Tatigkeit bei der Erbringung ge-
schaftsmaliger Telekommunikationsdienste mitwirken — das
Fernmeldegeheimnisses gem. § 3 TDDDG beachten.
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Fir diese Verpflichtung ist die Vorlage gem. Anlage ,Verpflich-
tungserklarung zur Verschwiegenheit” des Vertrages zu verwen-
den.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, (i) KPMG auf Verlangen einen
Nachweis Uber die vorgenommene Verpflichtung zu Gbermitteln und
(ii) seine Arbeitnehmer und sonstigen Erfiillungsgehilfen nicht ohne
vorherige textférmliche Zustimmung durch KPMG von der Verpflich-
tung zur Wahrung der Verschwiegenheit zu entbinden.

5. Die Offenbarung vertraulicher Informationen Dritten gegentber
bedarf der vorherigen textférmlichen Zustimmung von KPMG.

6. Soweit dem Vertragspartner im Rahmen seiner Beauftragung
erlaubt ist, weitere Personen zur Erfullung des Vertrages heranzuzie-
hen, wird der Vertragspartner diese Personen in Textform mindestens
in dem Umfang zur Verschwiegenheit verpflichten, wie er dies nach
MaRgabe dieser Regelung selbst ist.

7. Die Verletzung der Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit
bzw. aus vorstehendem Absatz 6 kann insbesondere gem. § 119
WpHG, § 23 GeschGehG, § 42 BDSG, §§ 202a, 203, 204, 206 StGB
strafbar sein.

8. Sofern der Vertragspartner durch ein Gericht oder eine Behorde
zur Offenlegung vertraulicher Informationen angewiesen wird, ist er
verpflichtet, soweit gesetzlich zulassig, KPMG hierliber unverziglich
umfassend zu unterrichten und vor jeder Offenlegung die Stellung-
nahme von KPMG einzuholen.

9. Unterliegen Informationen einem Beschlagnahmeverbot (§ 97
Abs. 3 StPO) oder besteht beziiglich der Information ein Auskunfts-
oder Zeugnisverweigerungsrecht (§ 53a Abs. 1 Satz 1 StPO), so
verpflichtet sich der Vertragspartner, sich hierauf zu berufen, solange
und soweit er nicht von KPMG hiervon entbunden wurde.

10. Bei Beendigung des Vertragsverhaltnisses oder jederzeit auf
Verlangen hat der Vertragspartner alle oder nach Malfigabe von
KPMG lediglich bestimmte Unterlagen, Dokumente und Daten (in
elektronischer und in Papierform), die vertrauliche Informationen
gemal Abs. 1 enthalten oder auf diesen basieren, KPMG gesammelt
auszuhandigen oder in Absprache mit KPMG vollstandig zu 16schen
(Anonymisierung oder Pseudonymisierung ist nicht ausreichend).
Dies gilt nicht, soweit er der Vertragspartner gesetzlich zur Aufbewah-
rung verpflichtet ist oder es sich um Informationen in automatisch
erstellten Backups oder ahnlichen Archivierungs-Systemen handelt,
vorausgesetzt der Vertragspartner wird von diesen Kopien keinen
Gebrauch mehr machen. In diesen Fallen ist eine Rickgabe bzw.
Léschung unverziglich nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht und bei Backups nach Wegfall des Sicherungszwecks
erforderlich. Auf Verlangen von KPMG Ubermittelt der Vertragspartner
einen geeigneten Nachweis Uber die Loschung.

11. Soweit der Vertragspartner im Rahmen der Auftragsdurchfiih-
rung Zugang zu Insiderinformationen erlangt, verpflichtet er sich,
seine Arbeitnehmer und sonstigen Erfillungsgehilfen umfassend Gber
die gesetzlichen Verpflichtungen, die sich hieraus ergeben, sowie
Uber die Rechtsfolgen von VerstdfRen aufzuklaren. Sollte KPMG
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet sein, eine Insiderlis-
te flr ein Vertrags-/Auftragsverhaltnis zu fuhren, fir das der Vertrags-
partner Leistungen erbracht und Zugang zu Insiderinformationen
erlangt hat, so wird KPMG den Vertragspartner (und eine naturliche
Person als Ansprechpartner des Vertragspartners mit den gesetzlich
geforderten Angaben) in die zu flhrende Insiderliste aufnehmen.

12. Der Vertragspartner gewahrt KPMG das Recht, sich jederzeit
von der Einhaltung der Verpflichtungen nach diesem Paragrafen
selbst oder durch die Einschaltung zur Vertraulichkeit verpflichteter
Dritter durch eine Prifung vor Ort oder die Anforderung entsprechen-
der Nachweise zu vergewissern.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, KPMG unverziglich in Textform
Uber (Verdachts-)Falle zu informieren, wenn und soweit durch solche
die Einhaltung der Vorgaben dieses Paragrafen gefahrdet ist oder
sein konnte.

13. Ein VerstoR gegen eine Verpflichtung aus den vorstehenden
Absatzen dieses Paragrafen berechtigt KPMG zur fristlosen Kindi-
gung.

14. Verletzt der Vertragspartner, seine Arbeitnehmer oder sonstigen
Erflllungsgehilfen eine der Pflichten aus den vorstehenden Absatzen,
kann KPMG vom Vertragspartner fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
die Zahlung einer Vertragsstrafe in von KPMG nach billigem Ermes-
sen zu bestimmender Hoéhe (§ 315 BGB — Bestimmungskriterien
kénnen z.B. sein: Schwere des VerstolRes, mdgliche Risiken und
Schaden fir KPMG, Aspekte der Schadenspauschalie-
rung/Beweisbarkeit, Sanktionserfordernis, Leistungsfahigkeit des
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Vertragspartners, Wiederholungsgefahr) verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Vertragspartner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Bei vorsatzlichem Handeln ist die Einrede des Fortsetzungszusam-
menhangs ausgeschlossen. Weitergehende Schadensersatzanspru-
che und Vertragsstrafen durch dieselbe Handlung bleiben hiervon
unberthrt. Im Falle des Bestehens von Schadensersatzanspriichen
erfolgt eine Anrechnung der Vertragsstrafe auf den Anspruch, der
durch den gleichen VerstoR ausgeldst wurde.

15. Die Verpflichtungen aus den vorstehenden Abséatzen bestehen
grundsatzlich inhaltlich unbeschrankt und zeitlich unbegrenzt auch
Uber eine etwaige Beendigung des Ubrigen Vertragsverhaltnisses
zwischen den Vertragsparteien hinaus fort. Sofern die Verschwiegen-
heitspflicht nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung beruht, erlischt
sie mit Ablauf von zwei Jahren nach Ende des Vertragsverhaltnisses
zwischen KPMG und dem Vertragspartner.

16. Soweit die Vertragsparteien an anderer Stelle innerhalb des
Vertragsverhaltnisses eine Regelung getroffen haben, die zu den
vorstehenden Absatzen in Widerspruch steht oder davon abweicht,
gehen die Regelungen dieses Paragrafen vor.

VIIl. Informationssicherheit

1. Der Vertragspartner verpflichtet sich, technische und organisato-
rische MaRnahmen zu ergreifen, um alle Daten von KPMG (,KPMG-
Daten*) in Ubereinstimmung mit bewahrter Praxis und dem jeweils
aktuellen Stand der Technik zu schiitzen.

2. Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere:

2.1. KPMG-Daten nur zum Zweck der Durchfiihrung des Vertrags
und in dem dafir erforderlichen Umfang zu verarbeiten;

2.2. nur Daten, Hardware und Software zu verwenden, die dem
Stand der Technik entsprechen, vor allem

. sicherzustellen, dass keine Viren oder schadhaften Programme
Systeme kompromittieren, die der Vertragspartner nutzt, um
Leistungen fur KPMG zu erbringen,

= sicherzustellen, dass keine Viren oder schadhaften Programme
Uber vom Vertragspartner genutzte Systeme bei KPMG einge-
schleust werden und

. die aktuellste Version der Antivirensoftware (mit den aktuellen
Antiviren-Definitionen) in Ubereinstimmung mit Best Industry
Practice einzusetzen;

2.3. es zu unterlassen, nicht von KPMG bereitgestellte Hardware mit
Netzwerken oder Computern von KPMG zu verbinden.

3. Der Vertragspartner wird seine Arbeitnehmer und sonstigen
Erfillungsgehilfen zur Einhaltung der vereinbarten Informationssi-
cherheitsstandards verpflichten und KPMG dies auf Verlangen in
Textform unverzuglich nachweisen.

IX. Versicherung

1. Der Vertragspartner ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflicht- und
eine Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen je
Schadensereignis abzuschlieRen und fir die gesamte Vertragslauf-
zeit aufrecht zu erhalten:

= Personen- und Sachschaden: 5 Mio. €
= Vermogensschaden 2,5 Mio. €

2. Der Abschluss der Versicherung ist unverziglich auf Verlangen
von KPMG in Textform nachzuweisen.

3. Weist der Vertragspartner den Abschluss der Versicherung gem.
Abs. 1 nicht nach, ist KPMG nach fruchtlosem Ablauf einer angemes-
senen Nachfrist berechtigt, auf Kosten des Vertragspartners die
entsprechende Versicherung abzuschlieRen oder den Vertrag fristlos
zu kundigen.

X. Berufsrechtliche Vorgaben

KPMG unterliegt als Wirtschaftspriifungsgesellschaft bzw. Rechtsan-
waltsgesellschaft (berufs-)rechtlichen Vorgaben, die fir Wirtschafts-
prufer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften bzw. Rechtsanwalte,
Rechtanwaltinnen und Rechtsanwaltsgesellschaften sowie deren
verbundene und mit ihnen assoziierte Unternehmen gelten. So-
fern nach Abschluss des Vertrages auf Grund einer Anderung der
Sach- oder Rechtslage eine Tatigkeit bzw. MalRnahme, Leistung oder
Gegenleistung, die Gegenstand der Vereinbarung ist, nicht mehr im
Einklang mit den (berufs-)rechtlichen Vorgaben steht oder unter
deren Berlcksichtigung nicht mehr bestimmungsgemal von KPMG
genutzt werden kann, ist KPMG insbesondere berechtigt, den vorlie-
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genden Vertrag oder hiervon betroffene Teile fristios zu kiindigen.
Uber Leistungen und Gegenleistungen bis zur Wirksamkeit der
(Teil-)Kiindigung rechnen die Parteien nach Maflgabe bzw. in Anleh-
nung an etwaig bestehende gesetzliche Bestimmungen anteilig ab.

Xl. WerbemaRnahmen; Logonutzung

Der Vertragspartner wird KPMG in keine Referenzkundenliste auf-
nehmen, den Namen sowie das Logo von KPMG nicht benutzen und
auch nicht in sonstiger Weise Dritten gegenuber auf dieses Vertrags-
verhéltnis hinweisen oder KPMG werbend erwahnen.

Xll. Unzuldssige Geschenke/Gefilligkeiten

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Mitarbeitern von KPMG keinerlei
Geschenke oder Gefalligkeiten als Anreiz oder Belohnung fiir die
kinftige oder zurlckliegende Ausfuhrung oder Unterlassung von
Handlungen, die sich auf das Zustandekommen dieses Vertrages
oder irgendeines Vertrages mit KPMG beziehen, zu gewahren oder
anzubieten oder solchen Geschenken oder Gefélligkeiten anzuneh-
men. Hiervon ausgenommen sind den ublichen Gepflogenheiten
entsprechende Aufmerksamkeiten bzw. Gelegenheitsgeschenke,
soweit diese innerhalb des rechtlich Zulassigen liegen.

XIll. Nutzung von SAP Ariba fiir die Vertragsanbahnung
und -abwicklung

KPMG und der Vertragspartner verpflichten sich, insbesondere zur
Anbahnung und Abwicklung von Vertragen, d.h. insbesondere zum
Abschluss von Vertragen, der Entgegennahme von Bestellungen und
der Rechnungsstellung, das SAP Ariba Netzwerk zu nutzen.

XIV. Nebenkosten, etwaige Transportrisiken

1. Soweit nichts anderes in Textform vereinbart ist, besteht kein
Anspruch des Vertragspartners auf Erstattung von Kosten, insbeson-
dere nicht fiir Reise- oder Ubernachtungskosten, da diese in der
vereinbarten Verglitung enthalten sind.

2. Etwaige Transportrisiken tragt der Vertragspartner.

XV. Kindigung, Riicktritt

1. Unbeschadet gesetzlicher Rechte, kann KPMG den Vertrag, den
Rahmenvertrag und/oder jeden Einzelvertrag kiindigen oder von
diesem zuriicktreten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger
Grund ist insbesondere bei VerstoRR gegen Ziffer X. (Berufsrechtliche
Vorgaben), gegen Datenschutz- oder Vertraulichkeitspflichten oder
gegen Terminplane gegeben.

2. Hat keine der beiden Vertragsparteien den wichtigen Grund zu
vertreten, besteht im Falle des Rucktritts gleichermalen eine Ver-
pflichtung der beiden Vertragsparteien zur jeweiligen Riickgewahr der
empfangenen Leistungen.

XVI. Supplier Code of Conduct

Auf Vertrage mit der KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft oder
eines ihrer Tochterunternehmen findet die nachfolgende Regelung
Anwendung:

1. Der Schutz der Menschenrechte und der Umwelt stellen wesent-
liche Elemente der unternehmerischen Verantwortung von KPMG und
einen wichtigen Teil der gemeinsamen Geschaftsbeziehung dar. Im
Supplier Code of Conduct werden die Erwartungen von KPMG an
ihre Lieferanten und Dienstleister in Bezug auf die einzuhaltenden
sozialen, ethischen und Okologischen Nachhaltigkeitsstandards be-
schrieben. KPMG unterliegt dabei dem Anwendungsbereich des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

2. Der Vertragspartner erkennt die in dem KPMG Supplier Code of
Conduct (abrufbar unter: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg
[de/pdf/Themen/2024/01/kpmg-2023-supplier-code-of-conduct-de.pdf)
enthaltenen Standards und Regelungen an.

3. Erverpflichtet sich, diese insbesondere in Bezug auf die Risiken,
die KPMG nach der KPMG-Grundsatzerklarung zur Achtung der
Menschenrechte und der Umwelt (abrufbar unter: https://assets.
kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2023/01/kpmg-lksg-
grundsatzerklaerung.pdf) fir den eigenen Geschéftsbereich als rele-
vant identifiziert hat, einzuhalten bzw. bestéatigt, dass er in seinem
Unternehmen einen gleichwertigen Verhaltenskodex implementiert
hat. Er wird die Erwartungen entlang der Lieferkette angemessen
adressieren.
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XVII. Rechtswahl, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung. Gerichtsstand ist Berlin. Soweit
im Einzelfall von Gesetzes wegen ein ausschliel3licher Gerichtsstand
nicht begriindet ist, vereinbaren die Vertragsparteien diesen Ge-
richtsstand als ausschlieBlichen Gerichtsstand.

2. Unbeschadet etwaiger spezieller Vorschriften des Vertrages
verpflichtet sich der Vertragspartner, Uber Zustandekommen, Be-
stand, Gegenstand und Inhalt dieses Vertrages Stillschweigen zu
bewahren.

3. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, den Vertrag oder sich
aus dem Vertrag ergebende Anspriche und Rechte ohne vorherige
Genehmigung in Textform durch KPMG abzutreten oder ganz oder
teilweise zu ubertragen.

4. Sollte eine Bestimmung des Vertrages, eines Nachtrages, einer
Ergénzung o.4. oder eine spater aufgenommene Bestimmung ganz
oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden oder sollte
sich eine Liicke in dem Vertrag oder seinen Erganzungen herausstel-
len, wird dadurch die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht
berihrt, soweit nicht die Vertragsdurchfiihrung fiir eine Vertragspartei
eine unzumutbare Harte darstellt.

Stand: 04/2025
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	XVII. Rechtswahl, Gerichtsstand und Sonstiges
	1. Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung. Gerichtsstand ist Berlin. Soweit im Einzelfall von Gesetzes wegen ein ausschließlicher Gerichtsstand nicht begründet ist, vereinbaren die Vertragsparteie...
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